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hält „irgendwelche Werbemaßnah-
men oder Zwänge“ für wenig wir-
kungsvoll.

Spende, Entnahme und Übertra-
gung von Organen sind im Trans-
plantationsgesetz von 1997 geregelt.
Die Übertragung der Organe Ver-
storbener ist danach nur zulässig,
wenn diese die Bereitschaft dazu
beispielsweise mit einem Organs-
pendeausweis dokumentiert haben
oder wenn Angehörige entspre-
chend dem bekannten oder mut-

maßlichen Willen des Verstorbenen
zugestimmt haben.

In NRW wurden im Jahr 2000
insgesamt 791 Organtransplantatio-
nen vorgenommen, womit die Zahl
auf dem Vorjahresniveau stagnierte.
Darunter waren 454 Nierentrans-
plantationen, 142 Lebertransplanta-
tionen, 115 Herztransplantationen,
66 Transplantationen der Bauch-
speicheldrüse und 14 Lungentrans-
plantationen.

„M ittels der »Gemeinsamen
Fachkonferenz Qualitäts-
sicherung« der Arbeits-

gemeinschaft wissenschaftlicher
medizinischer Fachgesellschaften
(AWMF) und der Bundesärztekam-
mer (BÄK) wird demonstriert, wie
wichtig die Zusammenarbeit der
verfassten Ärzteschaft mit den
Fachgesellschaften ist“, erklärte
Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Prä-
sident der Bundesärztekammer und
der Ärztekammer Nordrhein, bei
der Eröffnung der Fachkonferenz
kürzlich in Köln.

Angesichts der aktuellen Diskus-
sionen über Arzneimittelausgaben
und Einsparreserven im Gesund-
heitswesen verwies Hoppe darauf,
dass bereits jetzt „Dämpfungser-
scheinungen“ hinsichtlich der Qua-
lität der Patientenversorgung fest-
zustellen seien. Vorsicht sei gebo-
ten, wenn nahezu ausschließlich un-
ter dem Primat der Ökonomie über
Reformen geredet werde.

Mit der Qualität der Patienten-
versorgung beschäftige sich auch

das aktuelle Gutachten des Sach-
verständigenrates für die Konzer-
tierte Aktion im Gesundheitswesen.
„Ich halte es für bemerkenswert“,
erklärte Hoppe, „dass in diesem
Gutachten von akuten Versor-
gungsmängeln durch knapper wer-
dende Ressourcen gesprochen wird
und nicht, wie schon allzu oft, das
billige Argument der Unfähigkeit
der Leistungserbringer hervorge-
holt wird“.

Hoppe kritisierte den mittlerwei-
le ungeheuren Arbeitszeitaufwand
für die Dokumentation der Qua-
litätssicherung. Mittlerweile müsse
täglich mehr als 50 Prozent der Zeit
für die Dokumentation aufge-
wendet werden. Diese Zeit gehe der
Patientenversorgung verloren.

Nach Ansicht von Prof. Dr. Alb-
recht Encke, Präsident der AWMF,
muss sich die Ärzteschaft in der Dis-
kussion um Qualitätsverbesserun-
gen zu Wort melden; sie dürfe nicht
nur reagieren, sondern müsse agie-
ren und Lösungen anbieten, um die-
se nicht diktiert zu bekommen.
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„Qualitätssicherung
ist Sache 
der Ärzteschaft“

Kassenchef fordert aber mehr Initia-
tive und Transparenz

Die Qualitätssicherung wird 
das herausragende gesund-

heitspolitische Thema der
nächsten Jahre sein. Diese Ansicht
vertrat der Vorsitzende des Vorstan-
des der AOK Rheinland, Wilfried
Jacobs, kürzlich in Essen bei der
200.Tagung der Rheinisch-Westfäli-
schen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe. Nach dem jüngs-
ten Gutachten des Sachverständi-
genrates für die Konzertierte Akti-
on im Gesundheitswesen sei die
Qualität „in vielen Bereichen siche-
rungsbedürftig“.

Dabei ist der Kassenchef der
Auffassung, dass medizinische Qua-
lität allein von den Medizinern defi-
niert werden muss – „daran darf die
Krankenkasse nicht mitwirken“.Al-
lerdings müsse die Medizin mehr
Initiative in der Qualitätssicherung
entwickeln als bisher. Darüber hin-
aus forderte er „den Mut, die Qua-
lität dem Patienten transparent zu
machen“.

Der Ärzteschaft in Nordrhein
bescheinigte Jacobs, bereits früh
Qualitätssicherung – zum Beispiel
die Rheinische Perinatalerhebung –
eingeführt zu haben. Finanziert
wurde das Projekt von den Kran-
kenkassen. Jacobs lobte die positi-
ven Ergebnisse: „Wir sind glücklich,
dass wir das gemacht haben.“

Der AOK-Vorstandsvorsitzende
hält es für möglich, dass demnächst
„sichtbare und gesicherte Qualität“
besser honoriert wird. Die Finanzströ-
me im System müssen nach seinen
Worten „der sichtbaren Qualität fol-
gen“. Im Zuge einer „umfänglichen
Reform“ der Krankenversicherung
nach der nächsten Bundestagswahl
könnte es nach Jacobs´ Einschätzung
bereits zu entsprechenden Finanzie-
rungsregelungen kommen. uma


